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 Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) vom 17. Dezember 2004, in Kraft seit 1. 

Januar 2006 
 

 Aufsichtsverordnung (AVO) vom 9. November 2005, in Kraft seit 1. Januar 2006 
 

 Abkommen vom 10. Oktober 1989 zwischen der Schweizerischen Eidgenos-

senschaft und der EWG betreffend die Direktversicherung mit Ausnahme der 

Lebensversicherung, in Kraft seit 1. Januar 1993 
 

 Abkommen vom 19. Dezember 1996 zwischen der Schweizerischen Eidgenos-

senschaft und dem Fürstentum Liechtenstein betreffend die Direktversicherung, in 

Kraft seit 9. Juli 1998, ergänzt durch Abkommen vom 20. Juni 2007 zwischen der 

Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Fürstentum Liechtenstein zur 

Änderung des Abkommens vom 19. Dezember 1996, angewendet  

seit 1. Juli 2007 

Versicherungsaufsichtsrecht 
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Merkmale des geltenden Rechts: 
 

 Transparenz der Gesetzgebung, Problematik der VO-Ebene 
 

 Kompatibilität – aber keine Identität – gegenüber dem europäischen 

Recht; Äquivalenzdiskussion 
 

 Von der materiellen Aufsicht zur Solvenzaufsicht (insbesondere SST) 
 

 Aufsicht über Versicherungsvermittler 
 

 Aufsicht über Versicherungsgruppen und -konglomerate 
 

 Dienstleistungsfreiheit: nur gegenüber dem Fürstentum Liechtenstein 

(einschliesslich der Versicherungsvermittlung); Liechtenstein: Vertrags-

staat des EWR-Abkommens → z.Z. Vernehmlassung zur Totalrevision  

des VersAG und zur Abänderung weiterer Gesetze ("Solvabilität II") 

Versicherungsaufsichtsrecht 
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4. Kapitel: Versicherungsvermittler und Versicherungsvermittlerinnen (Art. 40-45 VAG) 
 

 Art. 40 Definition 

Versicherungsvermittler und -vermittlerinnen sind, unabhängig von ihrer Bezeichnung, Personen, die im 

Interesse von Versicherungsunternehmen oder anderen Personen Versicherungsverträge anbieten oder 

abschliessen. 
 

 Art. 41 Unzulässige Vermittlungstätigkeit 

Es ist Versicherungsvermittlern und -vermittlerinnen untersagt, eine Tätigkeit zu Gunsten von 

Versicherungsunternehmen auszuüben, die dem vorliegenden Gesetz unterstehen, aber nicht zur 

Ausübung von Versicherungstätigkeiten ermächtigt sind. 
 

 Art. 42 Register 
1 Die FINMA führt ein Register der Versicherungsvermittler und -vermittlerinnen (Register). 
2 Das Register ist öffentlich. 
3 Der Bundesrat regelt die Einzelheiten. 
 

 Art. 43 Registereintrag 
1 Versicherungsvermittler und -vermittlerinnen, die weder rechtlich noch wirtschaftlich noch auf andere 

Weise an ein Versicherungsunternehmen gebunden sind, müssen sich in das Register eintragen lassen. 
2 Die übrigen Versicherungsvermittler und -vermittlerinnen haben das Recht, sich in das Register eintragen 

zu lassen. 

 

Aufsicht über Vermittler im Besonderen 
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 Art. 44 Voraussetzungen für die Eintragung ins Register 

1 Ins Register eingetragen wird nur, wer: 

 a. sich über ausreichende berufliche Qualifikationen ausweist oder, im Fall juristischer Personen, 

 nachweist, dass genügend seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter diese Qualifikationen besitzen; 

 und 

 b. eine Berufshaftpflichtversicherung abgeschlossen oder gleichwertige finanzielle Sicherheiten 

 geleistet hat. 
2 Der Bundesrat bestimmt die erforderlichen beruflichen Qualifikationen und legt die Mindesthöhe der 

finanziellen Sicherheiten fest. Er kann die Regelung der technischen Einzelheiten der FINMA überlassen. 

 

 Art. 45 Informationspflicht 
1 Sobald Vermittler und Vermittlerinnen mit Versicherten Kontakt aufnehmen, müssen sie diese mindestens 

über Folgendes informieren: 

 a. ihre Identität und ihre Adresse; 

 b. ob die von ihnen in einem bestimmten Versicherungszweig angebotenen 

 Versicherungsdeckungen von einem einzigen oder von mehreren Versicherungsunternehmen 

 stammen und um welche Versicherungsunternehmen es sich handelt; 

 c. ihre Vertragsbeziehungen mit den Versicherungsunternehmen, für die sie tätig sind, sowie die 

 Namen dieser Unternehmen; 

 d. die Person, die für Nachlässigkeit, Fehler oder unrichtige Auskünfte im Zusammenhang mit ihrer 

 Vermittlungstätigkeit haftbar gemacht werden kann; 

 e. die Bearbeitung der Personendaten, insbesondere Ziel, Umfang und Empfänger der Daten sowie 

 deren Aufbewahrung. 
2 Die Informationen nach Absatz 1 sind auf einem dauerhaften und für die Versicherten zugänglichen 

Träger abzugeben. 
3 Der Bundesrat regelt die Einzelheiten. 
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 Art. 183 AVO: Eintragungspflicht 
 

 1 Keine Eintragungspflicht nach Artikel 43 Absatz 1 VAG besteht für Versicherungsvermittler und 

Versicherungsvermittlerinnen, wenn sie: 

  a. während eines Kalenderjahres Provisionseinnahmen mehrheitlich mit einem oder zwei 

 Versicherungsunternehmen realisieren; 

  b. vom Versicherungsunternehmen Entschädigungen oder andere geldwerte Vorteile erhalten, die 

 nicht der geschäftsüblichen Entschädigung für die Versicherungsvermittlung entsprechen und 

 deshalb ihre Unabhängigkeit beeinträchtigen könnten; 

  c. mit einem Versicherungsunternehmen Zusammenarbeits- oder andere Vereinbarungen 

 eingegangen sind, die ihre Freiheit, auch für andere Versicherungsunternehmen tätig zu werden, 

 beeinträchtigen; 

  d. am Gesellschaftskapital eines Versicherungsunternehmens direkt oder indirekt mit mehr als 10 

 Prozent beteiligt sind; oder 

  e. eine leitende Funktion in einem Versicherungsunternehmen innehaben oder auf andere Weise 

 auf den Geschäftsgang eines Versicherungsunternehmens Einfluss ausüben können. 
  

 2 Keine Eintragungspflicht nach Artikel 43 Absatz 1 VAG besteht auch, wenn ein 

Versicherungsunternehmen: 

  a. am Gesellschaftskapital des Versicherungsvermittlers oder der Versicherungsvermittlerin direkt 

 oder indirekt mit mehr als 10 Prozent beteiligt ist; 

  b. eine leitende Funktion bei einem Versicherungsvermittlungsunternehmen innehat oder auf andere 

 Weise auf den Geschäftsgang des Versicherungsvermittlers oder der Versicherungsvermittlerin 

 Einfluss ausüben kann. 
  

 3 Die FINMA kann über die Eintragungspflicht in Abweichung von den Absätzen 1 und 2 verfügen, sofern 

besondere Umstände dies rechtfertigen. 
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 Ursprüngliche Fassung vom 2. April 1908, in Kraft seit 1. 

Januar 1910 
 

 

 Viele dispositive Normen 
 

 

 "Alles-oder-nichts-Prinzip", mit Ausnahmen 
 

 

Versicherungsvertragsgesetz 
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 Inkrafttreten: 1. Januar 2006 und 1. Januar 2007 

 

 Revisionsbestrebungen; Koordinierung mit Totalrevision VAG 

 

 1990er Jahre 

VVG-Teilrevision vom 17. Dezember 2004 
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 PETER GAUCH: Das Versicherungsvertragsgesetz: Alt und 
revisionsbedürftig! in: recht 1990, 65 ff. 

 Die 1990er Jahre 

 11. Februar 2003: Einsetzung der Expertenkommission durch Bundesrätin 
RUTH METZLER-ARNOLD; Auftrag 

 Entwurf der Expertenkommission mit Erläuterndem Bericht (vom 31. Juli 
2006); Veröffentlichung durch EFD am 21. September 2006 

 Vernehmlassungsvorlage der Regierung vom 21. Januar 2009 (Ablauf der 
Vernehmlassungsfrist Ende Juli 2009) 

 Regierungsentwurf: Botschaft des Bundesrates zur Totalrevision des 
Versicherungsvertragsgesetzes vom 7. September 2011 (Bundesblatt 
2011 7705, 7819) 

 Rückweisung der Vorlage durch das Parlament (Nationalrat: 13. 
Dezember 2012; Ständerat: 20. März 2013) 

 

Projekt Totalrevision VVG 
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 In sich geschlossener, zeitgemässer Gesetzesentwurf, Orientierung auch 
an ausländischen und internationalen Entwicklungen 

 

 Überzeugende neue Systematik 

 

 Moderate Fortentwicklung des Verbraucherschutzes 

 

 Praxistauglichkeit 

 

 Überprüfen aller Fragestellungen (einschliesslich der Teilrevision) 

Ziele des Expertenentwurfs 
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Diverse Fragestellungen wie: 

 

 Kündigungsrecht des Versicherers bei Verletzung der 

Anzeigepflicht 

 Widerrufsrecht des Versicherungsnehmers 

 Allgemeines (ordentliches) Kündigungsrecht 

 Direktes Forderungsrecht in der obligatorischen 

Haftpflichtversicherung 

 . 

Umstrittene Fragestellungen und hängige Postulate 
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 Pièce de résistance: Vermittlerrecht, insbes. Revisionsvorschläge 
betreffend VAG – bisherige Vorschläge (vor 2011) 

 
 Art. 40 VAG Definition [Versicherungsvermittler] / Expertenkommission 

 1 [Satz 1 wie bisheriger Art. 40] neu Satz 2: Sie sind als Versicherungsagenten, 
Versicherungsmakler oder deren Hilfspersonen tätig. 

 2 Versicherungsagent ist, wer die Vermittlung im Auftrag eines Versicherungsunternehmens betreibt 
oder dafür von diesem direkt oder indirekt entschädigt wird. 

 3 Versicherungsmakler ist, wer die Vermittlung im Auftrag eines Versicherungsinteressenten bzw. 
Versicherungsnehmers betreibt, dafür weder direkt noch indirekt von einem 
Versicherungsunternehmen entschädigt wird und auch nicht in anderer Weise im Sinn von Artikel 
43 Absatz 1 an ein Versicherungsunternehmen gebunden ist. 

 

 Art. 68 Vernehmlassungsvorlage / Entschädigung 

 1 Die Versicherungsnehmerinnen und Versicherungsnehmer entschädigen die 
Versicherungsmaklerinnen und Versicherungsmakler für ihre Vermittlungstätigkeit. 

 2 Die Versicherungsmaklerinnen und Versicherungsmakler erstatten den Versicherungs-
nehmerinnen und Versicherungsnehmern die ihnen vom Versicherungsunternehmen 
zugekommenen Leistungen wie Provisionen, Superprovisionen und andere geldwerte Vorteile, die 
direkt oder indirekt mit dem vermittelten Vertrag zusammenhängen. 

 3 Auf die Erfüllung der Herausgabepflicht kann die Versicherungsnehmerin oder der Ver-
sicherungsnehmer nur so weit verzichten, wie die Leistungen nach Absatz 2 erfüllungshalber an die 
Entschädigung angerechnet werden. Der Verzicht ist schriftlich zu erklären. 
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 Art. 66 Regierungsvorlage 
 

 Art. 66 Offenlegung der Entschädigung 
 

 1 Werden die Versicherungsmaklerinnen oder Versicherungsmakler von Dritten 
mittels Provisionen, Courtagen und anderen geldwerten Vorteilen entschädigt, die 
mit dem zu vermittelnden Vertrag zusammenhängen, so müssen sie die 
Versicherungsnehmerinnen und Versicherungsnehmer vollständig, 
wahrheitsgetreu und verständlich darüber informieren. 
 
2 Die Information erfolgt schriftlich und beinhaltet Art und Höhe der Leistung. Sie 
hat vor Abschluss oder vor Änderung des Vertrags zu erfolgen. Ist zu diesem 
Zeitpunkt die Leistung betragsmässig nicht feststellbar, muss umfassend und in 
verständlicher Form über deren Art und Weise der Berechnung informiert werden. 

  13 



 

 Revision der Art. 40 ff. des Versicherungsaufsichts- 
gesetzes – Regierungsentwurf 

 

 Art. 40 Definition 

 1 Versicherungsvermittlerinnen und -vermittler sind, unabhängig von ihrer 
Bezeichnung, Personen, die Versicherungsverträge anbieten oder abschliessen. 
2 Ungebundene Versicherungsvermittlerinnen und -vermittler sind weder rechtlich 
noch wirtschaftlich noch auf andere Weise an ein Versicherungsunternehmen 
gebunden. 
3 Alle übrigen Versicherungsvermittlerinnen und -vermittler gelten als gebundene 
Versicherungsvermittlerinnen und -vermittler. 
4 Der Bundesrat konkretisiert die Kriterien, nach denen zwischen gebundenen und 
ungebundenen Versicherungsvermittlerinnen und -vermittlern unterschieden wird. 
 
Art. 41 Unzulässige Vermittlungstätigkeit 

 1 Ungebundene Versicherungsvermittlerinnen und -vermittler dürfen nicht auch als 
gebundene Versicherungsvermittlerinnen und -vermittler tätig sein und umgekehrt: 
2 Versicherungsvermittlerinnen und -vermittlern ist es untersagt, zugunsten von 
Versicherungsunternehmen tätig zu sein, die dem vorliegenden Gesetz 
unterstehen, aber nicht zur Ausübung einer Versicherungstätigkeit ermächtigt sind. 
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Art. 43 Eintragung ins Register 
 
1 Ungebundene Versicherungsvermittlerinnen und -vermittler müssen sich in das 
Register eintragen lassen. 
2 Gebundene Versicherungsvermittlerinnen und -vermittler können sich in das 
Register eintragen lassen. 
3 Die eingetragenen Versicherungsvermittlerinnen und -vermittler sind verpflichtet, 
Änderungen der im Register eingetragenen Angaben unverzüglich der FINMA 
bekannt zu geben. 
 
Art. 44 Abs. 1 Bst. A sowie Abs. 2 und 3 
 

 1 Ins Register eingetragen wird nur, wer: 
a. sich über ausreichende berufliche und persönliche Qualifikationen ausweist 
oder, im Fall juristischer Personen, nachweist, dass genügend seiner 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter diese Qualifikationen besitzen; und 
2 Ungebundene Versicherungsvermittlerinnen und -vermittler müssen den Beitritt 
zur Ombudsstelle nachweisen. 
3 Der Bundesrat bestimmt die erforderlichen beruflichen und persönlichen 
Qualifikationen nach Absatz 1 und die Mindesthöhe der finanziellen Sicherheiten. 
Er kann die Regelung der technischen Einzelheiten der FINMA überlassen. 
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Art. 45 Informations- und Offenlegungspflicht 
 

 1 Eine Versicherungsvermittlerin oder ein Versicherungsvermittler hat die 
Informationspflicht nach Artikel 69 des Bundesgesetzes vom … über den 
Versicherungsvertrag (VVG) zu erfüllen. 
 
2 Eine Versicherungsmaklerin oder ein Versicherungsmakler im Sinne des VVG  
hat die Offenlegungspflicht nach Artikel 66 VVG zu erfüllen. 
 
 
Art. 45a (neu) Verbot von Vereinbarungen über Zusatzentschädigungen 
 
Vereinbarungen über die Ausrichtung von volumen-, wachstums- und 
schadenabhängigen Zusatzentschädigungen an ungebundene 
Versicherungsvermittlerinnen und -vermittler sind unzulässig. 

 

 Offen: Zukunft der Provisionierung 
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 Rückweisung der Vorlage an den Bundesrat, verbunden mit dem Auftrag, "nur notwendige 

Änderungen auf Grundlage des geltenden Rechts im Rahmen einer (weiteren) Teilrevision 

des VVG" vorzunehmen. 

 Dabei sei zu beachten:  
1. Das geltende VVG ist beizubehalten und nur punktuell zu optimieren. Dabei sind insbesondere bewährte 

Bestimmungen und solche, die bereits im Rahmen der Teilrevision 2006/07 geändert wurden, unverändert 

beizubehalten.  

2. Änderungen des geltenden VVG nur soweit nötig (auch angesichts der Kostenfolgen), wie z.B.:  

- angemessenes Widerrufsrecht (vgl. Art. 7 der Vorlage);  

- gesetzliche Regelung der vorläufigen Deckung (vgl. Art. 23 der Vorlage);  

- Zulassung der Rückwärtsversicherung (vgl. Art. 24 der Vorlage);  

- Beseitigung der konsumentenfeindlichen Genehmigungsfiktion (Art. 12 VVG);  

- angemessene Verlängerung der Verjährungsfristen;  

- ordentliches Kündigungsrecht (vgl. Art. 52 der Vorlage; Verhinderung von "Knebelverträgen").  

Dabei sind unnötige Eingriffe in die Vertragsfreiheit zu vermeiden.  

3. Angemessene Eingrenzung des Schutzbereichs (vgl. Grossrisiken gemäss Vorlage als Schritt in diese 

Richtung).  

4. Es sind generell anerkannte, nicht auslegungsbedürftige Begriffe zu verwenden (VVG als Ergänzungserlass 

zum OR; Einheit der Rechtsordnung).  

5. Dem elektronischen Geschäftsverkehr ist Rechnung zu tragen.  

Bei der Erarbeitung der Teilrevision sollen die Gesetzesadressaten (Versicherungsnehmer und 

Versicherungsgesellschaften bzw. ihre Interessenvertreter) angemessen einbezogen werden. 

 
 
 

Beschlüsse des Parlaments 
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 Entscheid des Zivilgerichts des Kantons Basel-Stadt vom  

30. Oktober 2014 i.S. XY gegen AB 

 

 Appellation (Berufung) hängig 

 

 Berufung an das Bundesgericht? 

 

Basler Entscheid 
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 Erwägung 4 des bundesgerichtlichen Urteils vom 29. November 2011: 
 

 "Nach Art. 400 Abs. 1 OR ist der Beauftragte verpflichtet, auf Verlangen jederzeit 

über seine Geschäftsführung Rechenschaft abzulegen und alles, was ihm infolge 

derselben aus irgendeinem Grund zugekommen ist, zu erstatten. Die 

Ablieferungspflicht betrifft neben denjenigen Vermögenswerten, die der 

Beauftragte direkt vom Auftraggeber zur Erfüllung des Auftrags erhält, auch 

indirekte Vorteile, die dem Beauftragten infolge der Auftragsausführung von Dritten 

zukommen. Behalten darf der Beauftragte nur, was er lediglich bei Gelegenheit der 

Auftragsausführung, ohne inneren Zusammenhang mit dem ihm erteilten Auftrag, 

von Dritten erhält. Zu den indirekten Vorteilen des Beauftragten gehören unter 

anderem sogenannte Retrozessionen bzw. Rückvergütungen. Darunter werden 

namentlich Zahlungen verstanden, die dem Vermögensverwalter gestützt auf eine 

entsprechende Vereinbarung mit der Depotbank aus vereinnahmten Gebühren 

zufliessen. Diese fallen im Zusammenhang mit der Verwaltung des Vermögens an 

und unterliegen daher der Herausgabepflicht nach Art. 400 Abs. 1 OR (BGE 137 III 

393 E. 2.1; 132 III 460 E. 4.1 mit Hinweisen)." 

Courtagen = Retrozessionen? 
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Verzicht auf Ablieferung von Retrozessionen möglich (Bundesgericht a.a.O.): 
 
"In BGE 137 III 393 hat das Bundesgericht die Voraussetzungen eines 
ausdrücklichen Verzichts des Auftraggebers auf die Herausgabe von 
Rückvergütungen, die dem beauftragten Vermögensverwalter zufliessen, 
präzisiert. Dabei führte es aus, die sich aus der eigentlichen Fremdnützigkeit des 
Auftrags ergebenden Schranken seien gewahrt, sofern der Auftraggeber den 
Umfang sowie die Berechnungsgrundlagen der Retrozessionen kennt, die es ihm 
erlauben, die Kostenstruktur des Vermögensverwaltungsmandats zu erfassen 
sowie die damit verbundenen Interessenkonflikte des Vermögensverwalters zu 
erkennen, und er im Wissen darum dem konkreten Entschädigungsmodell 
zustimmt. Damit ein Vorausverzicht auf die Ablieferung gültig sei, müsse der 
Auftraggeber demnach die Parameter kennen, die zur Berechnung des 
Gesamtbetrags der Retrozessionen notwendig seien und einen Vergleich mit dem 
vereinbarten Vermögensverwaltungshonorar erlaubten (E. 2.4). Inwieweit eine 
aktive Aufklärung erforderlich sei, damit die Kenntnis des Auftraggebers 
hinsichtlich der Retrozessionen für einen Verzicht ausreiche, sei im Einzelfall zu 
bestimmen, wobei auch der Geschäftserfahrenheit des Auftraggebers Rechnung 
zu tragen sei (E. 2.5). Im konkreten Fall wurde als nicht hinreichend angesehen, 
dass die geschäftserfahrene Auftraggeberin die Begrenzung der Retrozessionen 
durch die maximale Höhe der vereinnahmten Transaktionskosten sowie die 
übliche, durchschnittlich erzielte Bruttomarge im Vermögensverwaltungsgeschäft 
kannte (E. 2.6)." 
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 Erwägung 7.2: 
 

 "Die wohl herrschende Lehre vertritt die Ansicht, dass die in der Rechtsprechung 

zu den Retrozessionen entwickelten Grundsätze auch auf den Versicherungs-

brokervertrag anwendbar sind, allenfalls mit gewissen Modifikationen [...]. Es wird 

argumentiert, dass die Rechenschafts- und Herausgabepflicht gemäss Art. 400 

OR, auf welche das Bundesgericht die Herausgabepflicht bei den Retrozessionen 

stützt, auch auf den Versicherungsbrokervertrag anwendbar seien. Gemäss 

bundesgerichtlicher Rechtsprechung basiert die Herausgabepflicht bei Retro-

zessionen auf der Überlegung, dass damit Interessenskollisionen vorgebeugt 

werden soll. Eine solche Interessenskollision liegt auch beim Versicherungsbroker 

vor. Die Courtage berechnet sich nach einem Prozentsatz der Versicherungs-

prämie. Daher hat der Versicherungsbroker ein Interesse daran, dass sein 

Auftraggeber mit demjenigen Versicherer einen Vertrag abschliesst, welcher ihm 

den höchsten Prozentsatz für die Courtage verspricht und dass die Versicherungs-

prämien möglichst hoch sind. Diese Interessen des Versicherungsbrokers [laufen] 

den Interessen des Versicherungsnehmers diametral entgegen, welcher daran 

interessiert ist, bei möglichst tiefen Prämien den bestmöglichen Versicherungs-

schutz zu erlangen." 

Basler Entscheid 
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 




















































